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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1965

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §174

Rechtssatz

Im Gesetz ist nicht geregelt, ob die Rechtskraft der Einantwortungsurkunde alle vorhergehenden etwaigen Mängel der

Abhandlung heilt. Die Rechtsansicht, daß die Nichtzustellung eines Beschlusses an einen Kollisionskurator durch die

Rechtskraft der Einantwortungsurkunde saniert wurde, kann demnach nicht offenbar gesetzwidrig sein.
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